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A 0091/2024 (DBK)
Auftrag Beat Künzli (SVP, Laupersdorf): Keine Handys, Smartwatches und Ähnliches
in der Schule (15.05.2024)

Der Regierungsrat wird beauftragt, die gesetzliche Regelung dahingehend anzupassen
und/oder die zuständigen Behörden anzuweisen, dass das Tragen von Natels, Smartwatches
und Ähnlichem, von Schülerinnen und Schülern auf Primarstufe (1. und 2. Zyklus) während
dem Aufenthalt in der Schule kantonsweit unterbunden wird.

Begründung 15.05.2024: schriftlich.

Immer jüngere Kinder tragen heute Handys mit sich. Der Trend geht nun hin zu den hoch-
technologisierten Uhren, sogenannten Smartwatches, welche dieselben Funktionen wie ein
Smartphone erfüllen können. Bereits Kindergartenkinder tragen solche Uhren. Ganz allge-
mein weiss man, dass der Gebrauch von elektronischen Geräten mit Zugang zu sozialen Me-
dien für Junge ein grosses Risiko darstellt. In den USA gibt es deshalb bereits erste Bestrebun-
gen, zum Schutz der Kinder und Jugendlichen neue Regeln für Betreiber von Online-Netzwer-
ken zu schaffen.
Diese Entwicklung führt aber auch zu ganz konkreten Problemen an unseren Schulen: Eltern
kontaktieren ihre Sprösslinge während des Unterrichts, um ihnen etwas mitzuteilen. Gleich-
zeitig dient die Uhr auch der ständigen Überwachung der Sprösslinge, sozusagen eine elekt-
ronische Fussfessel am Handgelenk. Viele Schüler lassen sich zudem durch anderweitige Nut-
zung des Gerätes vom Unterricht ablenken. Ebenfalls problematisch ist der Einsatz der Geräte
während eines Tests. Wie beim Smartphone bieten sich neben dem Internet nämlich unzähli-
ge Apps zum Herunterladen an, um den Funktionsumfang beinahe unbegrenzt zu erweitern.
Es ist für die Lehrer kaum mehr kontrollierbar, ob die Schüler und Schülerinnen ihre «intelli-
genten Geräte» bei Prüfungen als «Hilfsmittel» nutzen. Ausserdem haben die Geräte auch
eine Aufnahmefunktion und es können Fotos gemacht werden, was ausserhalb des privaten
Umfeldes sehr heikel ist.
Heute verfügen alle Schulen für den Unterricht bereits über schuleigene Tablets und Laptops,
welche mit entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen ausgestattet sind. Persönliche elektroni-
sche Geräte sind deshalb nicht notwendig, da sie den Unterricht permanent stören. Erste Ge-
meinden im Kanton Solothurn ziehen bereits die Reissleine und haben ein entsprechendes
Verbot ausgesprochen. Gemäss Artikel 57 des Volksschulgesetzes dürfen Schulträger solche
Weisungen erlassen. Es würde aber dem Kanton gut anstehen, dieser Problematik kantons-
weit zu begegnen, um sowohl die Kinder wie auch die Lehrer und Lehrerinnen zu schützen,
indem persönliche elektronische Geräte aus dem Schulareal verbannt werden.

Unterschriften: 1. Beat Künzli, 2. Roberto Conti, 3. Andrea Meppiel, Richard Aschberger,
Matthias Borner, Markus Dick, Tobias Fischer, Thomas Giger, Walter Gurtner, Kevin Kunz,
Adrian Läng, Werner Ruchti, Christine Rütti, Thomas Wenger (14)


